
245 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates IX. GP. 

Bericht 
des Justizausschusses 

über die Regierungsvorlage (224 der Bei
lagen): Bundesgesetz, mit dem das Handels

agentengesetz geändert und ergänzt wird. 

Durch den vürliegenden Gesetzentwurf süll 
das Handelsagentengesetz vom 24. Juni 1921, 
BGBL Nr. 348, der wirts,chaftlichen Bedeutung 
des Berufsstandes der Handelsvertr,eter angepaßt 
werden. 

Die wes,entliehen Abänderungen des Handels
agentengesetzes sind: 

Ersetzung der hisher verwendeten Bez,eichnung 
"Handelsag,ent" durdl "H.mdelsvertreter", da 
sich laut Bekanntgalbe der maßgeblimen Wirt
smaftskreise die jetzige Bezeimnung "Handels
agent" im Ges,chäftsverkehr kaum eingdebt hat 
und in ,der geschäftlimen Praxis in der Regd 
an ihrer Stelle die Berufsbezei,chn;ung "Handels
vertreter" verwendet wird. 

Verlängerung der sechswö,chigen Kündigungs
frist auf drei Münate für den Fall, daß das Ver

,tragsverhältnis ununterbrümen fünf Jahre ge
dauert hat. 

Festsetzung emer Einführungsentschädigung 
auch bei längerer als dreijähriger Vertragsdauer; 
wobei sim die Einfp-hrungsemschädigung, je 
länger das Vertragsverhältnis gedauert ,hat, ver
mindert, um nach fünfzehn Jahren überhaupt 
we,gzufallen. 

Hinsimtlim der einzelnen Bestimmungen der 
Regierungsvürlage kann ,auf die Erläuternden 
Bemerkungen verwiesen werden. 

Hillegeist 

Berichterstatter 

Der Jusitzausschuß hat die Regierungsvürlage 
in seiner Sitzung am 6. Juli 1960 beraten. In der 
Debatte ergriffen außer dem Berimterstatter die 
Abgeül'1dneten Dr. Pi f f I ~ Per c e v i c, M a r k, 
Dr.' ,Kummer und Dr. Kra~zlmayr 
süwie der Bundesminister .für Justiz Dr. B rod a 
und der Obmann des Ausschusses Ahgeordneter 
Dr. Ho. f e n e der das Würt. Der Aussmuß 
nahm an der Regierüngsvo.rlage einige Abände
rungen vür, die vo.rwiegend stilistischer Natur 
sind o.der der KlarsteIlung dienen. 

Durm die Einfü:gung des Wortes "sdbständig" 
in der Bezeimnung des Ges,etzes und in der 
Randsmrift zum § 1 Süll das im § 1 des gelten
den Gesetzes enthaltene Begriffsmerkmal der 
Selbständigkeit zweckmäßigerweise nüch zusätz
lich unterstrichen werden. Damit Süll unmiß
verständlich hervo.rgeho.ben sein, daß vo.n diesem 
Gesetz, unbeschadet der Regelung des § 29, ledig
lich die seihständigen Ha,ndelsvertreter, wie dies 
o.hnedies auch im § 1 fes'tgesetzt ist, erfa,ßt wer
den. 

Bei der Abstimmung wurde der Gesetzentwurf 
mit den beigedruckten Abänderungen, einstimmig 
ang,enommen. 

Der Justizausschuß stellt somit den A n t rag, 
der Natio.nalrat wo.lle dem vo.n der Bundesregie
run.g vo.rgelegten Gesetzentwurf (224 der Bei
lagen) mit den an ge s chi 0. s sen e n A b- . /. 
ä nd er u n gen die verfassungsmäßige Zustim
mung erteilen. 

Wien, am 6. Juli 1960 

Or. Hofeneder 

Obmann 
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). 

Abänderungen 

zum Gesetzentwurf in 224 der Beilagen 

1. Im Art. I Z. 1 wird vor dem W.ort" Handels
vertreter" das Wort "sebbständigen" eingefügt. 

2. Im Art. I wird als neue Z. 2 eingefügt: 
,,2. In der Rands·chrift des § 1 wird das Wort 
,Handels agenten' ersetzt,beziehuIlIgsw,eise' er
gänzt durdl ,selbständigen Handels,vertreters'." 

3. Die bisherige Z. 2 des Art. I erhält die Be-

4. Im Art. I Z. 6 (§ 25) ist im § 25 Abs. 1 
und im § 25 Abs. 3 die Zahl ,,15" in Buch
staben zu schreiben. F·emer ihat im Ahs. 1 des 
§ 25 in der siebenten Zeile an Stelle des Wortes 
»gegründeten" das Wort "begründeten" zu 
treten. 

zeichnung Z. 3; anstelle ihres ersten Wortes 5. Im Art. II Ahs. 1 hat es statt "Z. 6" richtig 
"Soweit" hat es zu lauten "Soweit sonst". I zu lauten "Z.5". . 
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